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A. ERSTELLUNGSAUFTRAG

Der Hauptgeschäftsführer des

wvib Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden e.V., Freiburg,

- im Folgenden auch kurz "Verband" genannt –

hat uns den Auftrag erteilt, die Jahresrechnung des Verbandes zum 31. Dezember 2024

auf der Grundlage der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie

unter Berücksichtigung der uns erteilten Auskünfte zu erstellen. Gegenstand unseres

Auftrages war zudem, die vorgelegten Unterlagen auf ihre Plausibilität hin zu beurteilen,

nicht jedoch eine System- und Funktionsprüfung des internen Kontrollsystems sowie die

Prüfung der Bestandsnachweise vorzunehmen.

Außerdem wurden wir beauftragt, weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen

der Posten der Jahresrechnung vorzunehmen (vgl. Anlage 5).

Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im

Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage 6 beigefügten Allgemeinen Auftrags-

bedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaften i.d.F. vom 1. Januar 2024 maßgebend.
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B. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER ERSTELLUNG

I. Gegenstand der Erstellung

Gegenstand unserer Tätigkeit war es, die aus Vermögensrechnung und Erfolgsrechnung

bestehende Jahresrechnung zum 31. Dezember 2024 nach deutschen Rechnungsle-

gungsvorschriften auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der ein-

geholten Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu

erstellen.

Die Verantwortung für die Buchführung, die Jahresrechnung und die uns gegenüber ge-

machten Angaben trägt die Geschäftsführung. Entsprechend haben wir Entscheidungs-

vorgaben zur Ausübung von Wahlrechten und bedeutsamen Ermessensspielräumen von

den gesetzlichen Vertretern eingeholt.

II. Art und Umfang der Erstellung

Unser Auftrag beinhaltete die Überprüfung der uns vorgelegten Unterlagen auf Plausibili-

tät. Zur Beurteilung der Plausibilität haben wir Befragungen und analytische Vergleiche

durchgeführt. Ziel unserer Plausibilitätsbeurteilungen war es, Sachverhalte zu erkennen,

die gegen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Bestandsnachweise in allen

für die Jahresrechnung wesentlichen Belangen sprechen.

Die Befragungen waren im Wesentlichen darauf ausgerichtet, die Inhalte des Buchungs-

stoffes zu verstehen. Die analytischen Beurteilungen beinhalteten insbesondere die Ana-

lyse von Kennzahlen und Vergleiche mit Vorjahreszahlen. System- und Funktionsprüfun-

gen sowie die Prüfung der Bestandsnachweise gehörten nicht zum Umfang unseres Er-

stellungsauftrages.

Unsere Erstellungshandlungen erstreckten sich nicht auf die Einhaltung sonstiger Vor-

schriften oder auf die Aufdeckung etwaiger Unregelmäßigkeiten.

Wir haben unsere Arbeiten in Übereinstimmung mit dem IDW Standard: Grundsätze für

die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7 (03.2021)) durchgeführt.

Art, Umfang und Ergebnis der von uns im Einzelnen durchgeführten Erstellungshandlun-

gen haben wir in unseren Arbeitspapieren festgehalten.
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Die von uns verlangten Aufklärungen und Nachweise wurden uns von vom Vorstand so-

wie von den von ihm benannten Auskunftspersonen erteilt. Der Vorstand hat uns die

Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nachweise sowie der Buchführung und des Jah-

resabschlusses schriftlich bestätigt.

Die Erstellungsarbeiten haben wir  - mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 13. Januar

2025 bis 05. Mai 2025 in den Räumen des Verbands in Freiburg durchgeführt und am 

12. Mai 2025 in unseren Geschäftsräumen in Freiburg beendet.
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C. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Rechnungswesen

Die Buchhaltung wurde durch den Verband mit dem Softwareprodukt Microsoft Dynamics

NAV 2013 durchgeführt. Die Anlagenbuchhaltung erfolgt manuell über Excel. Die Lohn-

und Gehaltsabrechnung erfolgt durch uns mit dem Programm der Datev eG.

Die Abteilung des Finanz- und Rechnungswesens besteht aus zwei Mitarbeitern. 

Im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung sind uns durch die von uns durchgeführ-

ten Plausibilitätsbeurteilungen keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ord-

nungsmäßigkeit der Buchführung und der Bestandsnachweise in allen für die Jahresrech-

nung wesentlichen Belangen sprechen.

2. Jahresrechnung

Der Verband ist als eingetragener Verein nicht rechnungslegungspflichtig nach den Be-

stimmungen des HGB für Kaufleute.

Der Verband stellt in teilweiser Anlehnung an die gesetzlichen Vorschriften der §§ 242 -

256a HGB eine Jahresrechnung bestehend aus Vermögens- und Erfolgsrechnung auf. Die

Gliederung der Vermögensrechnung erfolgt in Anlehnung an § 266 HGB. Die Entwicklung

der einzelnen Posten des Anlagevermögens (Anlagespiegel) ist auf Blatt 2 der Vermö-

gensrechnung dargestellt. In der Erfolgsrechnung wurden Aufwendungen und Erträge,

ausgehend von den Aufwendungen, gegenübergestellt. Eine Anlehnung an § 275 Abs.

2 HGB hinsichtlich der Gliederung und Bezeichnung erfolgt nicht.

Ergänzende Bestimmungen der Satzung waren nicht zu berücksichtigen.

Die Zahlen der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2023 wurden auf den Sachkon-

ten richtig und vollständig vorgetragen.

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden beachtet.

Die auf die vorhergehende Jahresrechnung angewandten Bewertungsmethoden wurden

beibehalten, mögliche Ausweiswahlrechte wurden in Übereinstimmung zum Vorjahr vor-

genommen.
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D. WIEDERGABE DER BESCHEINIGUNG UND SCHLUSSBEMERKUNG

Die als Anlage 1 und 2 beigefügte Jahresrechnung des wvib Wirtschaftsverband

Industrieller Unternehmen Baden e.V., Freiburg, für das Geschäftsjahr vom

1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 haben wir mit folgender Bescheinigung ver-

sehen:

"Bescheinigung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Erstel-

lung mit Plausibilitätsbeurteilungen:

An den wvib Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden e.V.  

Wir haben auftragsgemäß die vorstehende Jahresrechnung - bestehend aus

Vermögens- und Erfolgsrechnung - des wvib Wirtschaftsverband Industrieller

Unternehmen Baden e.V. für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis

31. Dezember 2024 in teilweiser Anlehnung an die deutschen handelsrechtli-

chen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorge-

legten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht

geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten

Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und der Jah-

resrechnung in teilweiser Anlehnung an die deutschen handelsrechtlichen

Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Ver-

bandes.
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Wir haben unseren Auftrag in Anlehnung an den IDW Standard: Grundsätze

für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7 (03.2021)) durchgeführt.

Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz (Vermögensrechnung) und der

Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsrechnung) auf der Grundlage der Buch-

führung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität

der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befra-

gungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen

Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind

uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit

der uns vorgelegten Unterlagen und der auf dieser Grundlage von uns erstell-

ten Jahresrechnung sprechen."

Den vorstehenden Bericht über die Erstellung der Jahresrechnung erstatten wir in Über-

einstimmung mit dem Standard für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Wirt-

schaftsprüfer (IDW S 7 (03.2021)) des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland

e.V., Düsseldorf.

Freiburg, den 12. Mai 2025

BANSBACH GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Schell Schmitt

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe der Jahresrechnung in einer von der bescheinigten

Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzungen in andere Sprachen) be-

darf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unsere Bescheinigung ver-

wendet wird oder auf diese hingewiesen wird.
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Anlage 4/1

RECHTLICHE VERHÄLTNISSE IM GESCHÄFTSJAHR 2024
DES

WVIB WIRTSCHAFTSVERBAND INDUSTRIELLER UNTERNEHMEN BADEN E.V.,
FREIBURG

Rechtsform: Eingetragener Verein 

Satzung: Fassung vom 13. November 2015

Vereinsregistereintragung: Amtsgericht Freiburg, Nr. VR 21

Auszug vom 30. April 2025 mit letzter Eintragung vom

01. März 2025.

Gegenstand des 

Unternehmens:

Der Verband ist ein freiwilliger Zusammenschluss von

industriellen Unternehmen zur Sicherung und Stärkung

der Wettbewerbsfähigkeit des produzierenden Mittel-

stands im südwestdeutschen Raum. 

Der Verband informiert, berät, schult, fördert und ver-

netzt die Mitglieder in allen unternehmerischen Belan-

gen. Im Rahmen der rechtlichen Zulässigkeit ist eine

Haftung des Vereins für diese Tätigkeit jedoch ausge-

schlossen.

Der Verband vertritt die gemeinsamen betriebswirt-

schaftlichen, technischen, rechtlichen und gesell-

schaftspolitischen Interessen seiner Mitglieder gegen-

über anderen Wirtschaftszweigen, Behörden und sons-

tigen Stellen des öffentlichen Lebens. Er wahrt partei-

übergreifend die Interessen des produzierenden regio-

nalen Mittelstandes.

Auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtete

Zwecke werden vom Verband nicht verfolgt.

Der Verband verpflichtet sich zu gesetzeskonformen

Verhalten, insbesondere zur Einhaltung der kartell-

rechtlichen Vorschriften. Er wird die Mitglieder zu kar-

tellrechtskonformen Verhaltensweisen auf Verbands-

ebene anhalten.

Sitz: Freiburg im Breisgau



Anlage 4/2

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Präsidium / Vorstand: Oberste ehrenamtliche Vertreter im Sinne von § 26 BGB

sind der Präsident und das Präsidium. Das Präsidium be-

steht aus dem Präsidenten und bis zu vier weiteren Mit-

gliedern des Präsidiums. Gerichtlich vertretungsberech-

tigt sind jeweils zwei Mitglieder des Präsidiums.

Das Präsidium setzt sich wie folgt zusammen:

Bert Sutter, Freiburg, (Präsident), Emmendingen,

Dr. Christoph Münzer, Freiburg, (Hauptgeschäftsführer),

Matthias Altendorf, Lörrach,

Dieter Lebzeiter, Donaueschingen.

Der Vorstand bestimmt die langfristige Ausrichtung des

Verbands. Seine Aufgaben sind u.a. das Präsidium zu be-

raten und zu unterstützen, die Verbandsstrategie zu er-

arbeiten, zu formulieren und vorzuleben, die Wahl des

Präsidenten und der weiteren Mitglieder des Präsidiums

und die Bestellung und Abberufung des Hauptgeschäfts-

führers.

Die Zahl der Vorstandsmitglieder beträgt mindestens 10

und höchstens 17. Präsidiumsmitglieder sind dabei mit-

gerechnet. Mitglieder des Präsidiums sind kraft Amtes

Mitglieder des Vorstands.

Geschäftsführer: Hauptgeschäftsführer:

Dr. Christoph Münzer, Freiburg.

Stellvertretende Hauptgeschäftsführerin:

Heidrun Riehle, Lahr.

Stellvertretender Hauptgeschäftsführer:

Dr. Gerrit Christoph, Emmendingen.



Anlage 4/3

Beirat: Der Beirat unterstützt den Vorstand bei der Leitung des

Verbandes.

Die Aufgaben des Beirates sind die Beratung des Vor-

standes, die Beschlussfassung über die vom Vorstand

unterbreiteten Anträge in grundsätzlichen Fragen, die

Stellung von Anträgen zur Geschäftsführung des Ver-

bandes, die Genehmigung des vom Präsidium aufge-

stellten Haushaltsplans und der Jahresrechnung sowie

Beschluss über die vom Vorstand aufgestellte Beitrags-

ordnung.

Der Beirat besteht aus mindestens 20 und höchstens

55 Mitgliedern.

Hauptversammlung: Am 22. November 2024 mit folgenden Beschlüssen:

- Nachwahlen Beirat und Vorstand

- Entlastender Bericht der Rechnungsprüfer

- Entlastung des Präsidiums, des Vorstands und der 

  Geschäftsführung 

Wesentliche Beteiligungen: 100%ige Beteiligung an der wvib Schwarzwald AG 

Wichtige Verträge: Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen und

Überlassung von Wirtschaftsgütern vom 18. September

1987 mit Nachträgen vom 27. November 1987, 2. Ja-

nuar 1989, 1. März 1990, 7. April 1995 und 3. Januar

1997 mit der wvib Schwarzwald AG.

Vereinbarung über die Weiterberechnung der anteiligen

Sozialversicherungsbeiträge vom 1. August 2006.

Altersversorgung: 3 Einzelzusagen, davon:

3 Rentenempfänger

Steuerbilanz: Es wird keine Steuerbilanz erstellt.

Finanzamt: Finanzamt Freiburg-Stadt, St.-Nr. 06470/59666



Anlage 4/4

Betriebsprüfung: Im Jahr 2003/2004 fand eine Betriebsprüfung für die

Jahre 2000 - 2002 statt. Der Prüfungsbericht datiert

vom 17. Mai 2005.

Bestandskräftige Veranlagungen liegen bis 2023 vor.

Im Jahr 2021 wurde eine Lohnsteuer-Betriebsprüfung

für die Jahre 2017 - 2020 begonnen und im Jahr 2022

abgeschlossen. Ein finaler Prüfungsbericht liegt vor.

zu Verträge:

Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen und Überlassung von Wirtschaftsgü-

tern 

Gemäß dem Vertrag des Verbandes mit der wvib Schwarzwald AG vom 18. September

1987 mit letztem Nachtrag vom 3. Januar 1997, stellt der Verband der wvib Schwarz-

wald AG auf Aufforderung jeweils Personal zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung

und gestattet ihr die Benutzung der Schulungsräume sowie die Mitbenutzung von Büro-

maschinen und Anlagen. Des Weiteren wirbt der Verband in verschiedenen Broschüren

und Geschäftsberichten für Seminare, Messebeteiligungen und Unternehmerreisen, die

durch die wvib Schwarzwald AG durchgeführt werden. Die hierfür zu entrichtenden Ent-

gelte sind im Einzelnen im gleichen Vertrag geregelt.
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